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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1977

Norm

StGB §70

Rechtssatz

Gewerbsmäßige Begehung einer strafbaren Handlung setzt die Absicht voraus, eine für längere Zeit wirksame, der

Sicherstellung zumindest eines Teiles des Unterhalts oder eines zusätzlichen Aufwandes bzw überhaupt der

Einkommensvermehrung dienende Einnahmsquelle in der Bedeutung eines wiederkehrenden Mittelzu9usses zu

erschließen (hier: Benzindiebstähle).
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